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Viel zu viele Fragezeichen
Energieberatung, EnEV, Energiepass: Antworten auf die wichtigsten Fragen 

04 I 0720

aussichtlich ab nächstem Jahr die Energie-
ausweise verbindlich einführen wird sowie
der neuen Auftrags-Möglichkeiten, die sich
für Spezialisten weltweit eröffnen. 

Neue Chancen für
qualifizierte Spezialisten

Die Nachweise für die KfW-Förderung müssen
gegebenenfalls von Sachverständigen ausge-
stellt werden, die entweder als Vor-Ort-Berater
beim BAFA anerkannt sind oder nach Landes-
recht Nachweise gemäß geltender Energieein-
sparverordnung ausstellen dürfen. 

Seit dem 1. Januar fördert die KfW auch die
energetische Sanierung von Schulen und
Turnhallen. Wenn die Nachweise zum För-
derantrag gemäß der neuen Rechenmethode
der DIN V 18599 durchgeführt wird – diese
soll gemäß Energieeinsparverordnung EnEV
2007 zukünftig für neue Nichtwohngebäude
angewendet werden (siehe auch DiB April
2006, Seite 14) – kann man einen höheren
Förderbetrag von der KfW beantragen. 

Angesichts dieser aktuellen Chancen zur
finanziellen Förderung eröffnen sich für
Ingenieurbüros neue Perspektiven, sich zu

Von Melita Tuschinski

„Hausbesitzer und Mieter in Deutschland
können bis zum Jahr 2020 rund 40 Milliar-
den Euro Heizkosten einsparen – wenn sie
die Möglichkeiten der Gebäudesanierung
ausnutzen!“ 

Diese Aussage von Bundesbauminister
Wolfgang Tiefensee am 6. März 2007 bei der
ersten Jahresbilanz des CO2-Gebäudesanie-
rungs-Programms in Berlin brachte es auf
den Punkt: Durch Gebäude entstehen rund
20 Prozent der CO2-Emissionen in Deutsch-
land. Abhilfe sollen die Förderprogramme

der Bundesregierung schaffen, insbesondere
über die Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW) und über das Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). 

Die KfW fördert den Neubau von Energie-
sparhäusern und die energetische Sanierung
im Baubestand. Das BAFA fördert die Ener-
gieberatung zur Sanierung im Wohnbestand.
Für Ingenieurbüros – ganz gleich, ob sie be-
reits auf Energiefragen spezialisiert sind,
oder sich mit diesen Themen verstärkt be-
fassen wollen, eröffnen sich damit vielfältige
Auftrags-Chancen auch angesichts der Ener-
gieeinsparverordnung (EnEV 2007) die vor-

Wer sich jetzt als Energieberater spezialisiert, der wird die Nase vorn ha-

ben, wenn Energieausweise Pflicht geworden sind und Energieeffizienzbe-

ratungen immer häufiger nachgefragt werden. Angesichts staatlicher För-

derungen und Forderungen lohnt es sich, Expertenwissen zu vertiefen und

das eigene Leistungsspektrum zu ergänzen. Da es zu diesem Themenkreis

noch viel zu viele Fragezeichen gibt, faßt der folgende Beitrag die wichtig-

sten Antworten zusammen. Wie wird man anerkannter Energieberater?

Wer darf EnEV-Nachweise und freiwillige Energieausweise ausstellen?

Lohnt sich eine Weiterbildung speziell für die Anwendung der DIN V 18599

zur energetischen Bewertung von Gebäuden?
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qualifizieren und ihr Leistungsspektrum zu
erweitern. 

Vom BAFA anerkannte
Vor-Ort-Berater

Im Rahmen des Förderprogramms „Energie-
sparberatung vor Ort” bezuschusst das Bun-
desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA) die Beratung von Haus- und Woh-
nungseigentümern zur energetischen Sanie-
rung im Wohnbestand. Gefördert wird auch
die Energieberatung für Gebäude mit ge-
mischter Nutzung. Allerdings muss die
Wohn-Nutzung überwiegen, das heißt, mehr
als die Hälfte der Gebäudefläche muss stän-
dig zu Wohnzwecken dienen. 

Die Förderung beträgt 175 Euro für Ein-
oder Zweifamilienhäuser sowie 250 Euro für
Wohnhäuser mit mindestens drei Wohnein-
heiten. Diesen Zuschuss erhalten die BAFA-
anerkannten Berater nachdem sie den Bera-
tungsbericht eingereicht haben. Das BAFA
überprüft die Berichte und überweist den
Förderbetrag auf das Bankkonto der Berater.

Was müssen Vor-Ort-Berater im Rahmen der
Energiesparberatung leisten? 
Sie nehmen den Ist-Zustand des Wohngebäu-
des auf, führen Beratungsgespräche mit den
Haus- und Wohnungseigentümern durch und
arbeiten in einem Beratungsbericht Vorschlä-
ge zur energetischen Sanierung aus. Die Richt-
linie zur Förderung sowie die Anforderungen
an die Beratungsberichte hat das BAFA 2006
neu definiert. Seit September beantragen die
Berater die Förderzuschüsse ausschließlich
über Online-Formulare im Internet. 

Wie wird man BAFA-anerkannter Vor-Ort-
Berater? 
Die Anerkennung können interessierte
Fachleute erst im Rahmen eines Förderan-
trags anstreben. Ingenieure und Architekten,
die durch ihre berufliche Tätigkeit oder
durch Aus- beziehungsweise Fortbildung die
für eine Energieberatung notwendigen Fach-
kenntnisse erworben haben, die durch das
BAFA festgelegt werden, sind antragsberech-

tigt. Desgleichen können auch Absolventen
der Lehrgänge der Handwerkskammern zu
geprüften „Gebäudeenergieberatern im
Handwerk (HWK)“ sowie  Absolventen von
Ausbildungskursen, deren Mindestinhalte
und Eingangsvoraussetzungen vom BAFA
anerkannt werden, sich als Vor-Ort-Berater
bewerben.

Die Liste der anerkannten Weiterbil-
dungslehrgänge finden Interessierte auf den
BAFA-Webseiten, beispielsweise Weiterbil-
dendes Studium Energie + Umwelt an der
Universität Kassel, Weiterbildung zum Ener-
gieberater an der Technischen Akademie
Esslingen, Fortbildung zum Energieberater
(HWK) am energie- und umweltzentrum eza!
in Kempten, Weiterbildungslehrgang zum
„Vor-Ort-Berater“ an der der Energieagentur
Nordrhein-Westfalen in Wuppertal, usw.

Wer sich als neuer BAFA-Berater registrie-
ren will, muss im Rahmen des ersten Förder-
antrags auch erklären, dass er eine aner-
kannte Weiterbildung erfolgreich absolviert
hat. Die Unterlagen muss er nicht einsen-
den, das BAFA überprüft sie jedoch stichpro-
benartig.

Die anerkannten Vor-Ort-Berater listet
das BAFA im Internet nach Postleitzahlenge-
bieten. Bauherren können auf den Listen im
Pdf-Format einen anerkannten Berater in ih-
rer Nähe finden. Wenn die internetbasierte
Datenbank mit den anerkannten Vor-Ort-Be-
ratern fertig ausgebaut sein wird, wird sich
die Suche weitaus effizienter und komforta-
bler gestalten.
Weitere Informationen: www.bafa.de

Aussteller von Nachweisen 
gemäß EnEV 2004

Aktuell gilt die Energieeinsparverordnung
(EnEV 2004). Sie schreibt im § 13 „Ausweise
über Energie- und Wärmebedarf, Energiever-
brauchskennwerte“ auch vor, dass für neue
Gebäude ein Energiebedarfsausweis ausge-
stellt wird. Für Neubauten mit niedrigen In-
nentemperaturen fordert die EnEV einen
Wärmebedarfsausweis. Bei baulichen
Maßnahmen im Baubestand sind entweder

ein Energiebedarfsausweis oder ein Wärme-
bedarfsausweis auszustellen. 

Wer darf die EnEV-Nachweise ausstellen? 
Die einzelnen Bundesländer sind selbst da-
für zuständig, wie sie die EnEV umsetzen
und wem sie erlauben, die EnEV-Nachweise
auszustellen. Manche Bundesländer haben
spezielle Durchführungsverordnungen er-
lassen. 

In Baden-Württemberg schreibt beispiels-
weise die „Verordnung zur Durchführung der
Energieeinsparverordnung (EnEV-Durchfüh-
rungsverordnung – EnEV-DVO)“ auch vor,
dass Planverfasser die EnEV-Nachweise aus-
stellen dürfen. Dabei bezieht sich die Rege-
lung auf die Landesbauordnung, die als Plan-
verfasser unter anderem diejenigen Inge-
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� SOGAR IN CHINA wird der deutsche Energie-

ausweis schon angewendet – ein Grund mehr für

die deutschen Ingenieure, sich um die Bedingun-

gen zu kümmern, unter denen solche Ausweise

ausgestellt werden können.
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nieure anerkennt, die bei der Ingenieurkam-
mer Baden-Württemberg gelistet sind. 

In Berlin schreibt die „Verordnung zur
Durchführung der Energieeinsparverord-
nung in Berlin (EnEV-Durchführungsverord-
nung Berlin – EnEV-DVO Bln)“ vor, dass die
EnEV-Nachweise von Entwurfsverfassern
mit Bauvorlageberechtigung gemäß der Berli-
ner Bauordnung ausgestellt werden. Wenn
sie auch Fachplaner mit heranziehen, müs-
sen sie auch diese Nachweise mit unterzeich-
nen. Die Berliner Bauordnung verlangt von
den Entwurfsverfassern, dass sie über die
entsprechende Sachkunde und Erfahrung für
die jeweiligen Bauvorhaben verfügen. Sie
sind für die Vollständigkeit und Brauchbar-
keit ihrer Entwürfe verantwortlich und ha-
ben dafür zu sorgen, dass ihre Zeichnungen,
Berechnungen und Anweisungen den öffent-
lich-rechtlichen Vorschriften entsprechen.

In Sachsen regelt den EnEV-Vollzug die
„Verordnung der Sächsischen Staatsregierung
zur Regelung der Zuständigkeiten nach dem
Energieeinsparungsgesetz und zur Durchfüh-
rung der Energieeinsparverordnung (Sächsi-
sche Energieeinsparungs-Zuständigkeits- und
Durchführungsverordnung – SächsEnZustD-
VO)“. Bauvorlageberechtigte Entwurfsverfas-
ser dürfen die EnEV-Nachweise ausstellen.
Wenn sie auch einen Sachverständigen hin-
zuziehen, müssen sie auch diese Ausweise
unterzeichnen. Als Bauvorlageberechtigt gel-
ten laut Sächsischer Bauordnung unter ande-
rem diejenigen, die in der Liste der Inge-
nieurkammer Sachsen aufgeführt sind sowie
diejenigen, die die Berufsbezeichnung Inge-

nieur in den Fachrichtungen Architektur,
Hochbau oder Bauingenieurwesen führen
dürfen, die mindestens zwei Jahre als Inge-
nieure tätig waren und Bediensteter einer ju-
ristischen Person des öffentlichen Rechts für
die dienstliche Tätigkeit sind.

Interessierte Fachleute sollten sich im ei-
genen Bundesland erkundigen, wer berech-
tigt ist die EnEV-Nachweise auszustellen. Se-
minare zur Anwendung der Energieeinspar-
verordnung (EnEV 2004) in der Praxis bieten
die Ingenieurkammern und Weiterbildungs-
Institutionen an.

dena-Energiepass-
Aussteller für den Wohnbestand

Die Richtlinie des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 16. Dezember 2002 über
die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden
(kurz: EU-Richtlinie) ist für alle Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Gemeinschaft seit dem
4. Januar 2006 verpflichtend. Die Mitglied-
staaten hatten seit dem Inkrafttreten der
EU-Richtlinie am 4. Januar 2003 drei Jahre

Zeit um die erforderlichen Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften in Kraft zu setzen. In
Deutschland wird die novellierte EnEV 2007
die EU-Richtlinie praktisch umsetzen. 

Die Gebäuderichtlinie sieht auch vor, dass
Energieausweise für Gebäude sowohl für
Neubauten als auch im Baubestand künftig
verpflichtend werden: Bei jedem Nutzer-
oder Besitzerwechsel soll auch ein Energie-
ausweis, gegebenenfalls auch mit Moderni-
sierungsempfehlungen, ausgestellt werden.
Dieses wird in Deutschland nach dem In-
krafttreten der neuen EnEV Millionen von
Häusern und Wohnungen betreffen. 

Die Deutsche Energie Agentur (dena) hat
bereits 2003 einen freiwilligen Energieaus-
weis nach den Vorgaben der EU-Richtlinie
entwickelt (dena-Energiepass) und ihn in ei-
nem Feldversuch bundesweit erfolgreich ge-
testet. Seit 2004 werden dena-Energiepässe
als freiwillige Energieausweise auch weiter-
hin ausgestellt. Die Kosten eines dena-Ener-
giepasses liegen, laut dena-Projektinfo vom
Februar 2007, in 65 Prozent der Fälle unter
300 Euro.

Wer ist berechtigt die dena-Energiepässe
auszustellen?
Potenzielle Aussteller müssen sich bei der de-
na kostenpflichtig registrieren lassen und ei-
ne der folgenden Qualifikationen vorweisen: 
• Bauvorlageberechtigung, 
• BAFA-anerkannter Vor-Ort-Berater, 
• Energieberater der Verbraucherzentralen,
• Ausstellungsberechtigung für Energiebe-

darfsausweise nach §13 EnEV, 
• geprüfter Gebäudeenergieberater im

Handwerk oder mit vergleichbarer Quali-
fikation zugelassener Aussteller

• usw. 
Anerkannte Energiepass-Aussteller erhalten
von der dena ein Bestätigungsschreiben, mit
dem sie sich Gebäudebesitzern gegenüber
ausweisen können.

Die dena hat im Internet eine Datenbank
aufgebaut, in der interessierte Bauherren ei-
nen Energiepass-Aussteller nach dem Bun-
desland oder Postleitzahlengebiet finden
können. Im Februar 2007 waren nach Aussa-
ge der dena bereits 20 000 Aussteller geli-
stet. Die Eintragung in der dena-Aussteller-
datenbank garantiert jedoch keinen An-
spruch auf die Anerkennung der Qualifikati-
on im Rahmen der zukünftigen neuen EnEV.
Nach Inkrafttreten der neuen EnEV werden
die entsprechenden Qualifikationsanforde-
rungen gelten. dena-Energiepässe, die vor
dem Inkrafttreten der neuen EnEV ausge-
stellt wurden, sollen aber auch weiterhin
zehn Jahre gültig bleiben. Dies ist in der Be-
gründung zum Referentenentwurf der EnEV
2007 im § 29 „Übergangsvorschriften für
Energieausweise“ klargestellt worden. Infor-
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AUCH DAS VERWALTUNGSGEBÄUDE der EU in Brüssel, das so genannte Berlaymont-Gebäude, hat

schon einen deutschen Energieausweis verpasst bekommen. Hier war Dipl.-Ing. Hans-Dieter Hegner

als Überreichender aktiv (kl. Foto), der als Baudirektor im Bundesministerium für Verkehr, Bau und

Stadtentwicklung für die Energieeinsparverordnung zuständig ist.
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mationen dazu: www. gebaeudeenergie-
pass.de

Aussteller von Energieausweisen 
gemäß EnEV 2007

Die Energieeinsparverordnung (EnEV 2007)
wird die EU-Richtlinie in Deutschland um-
setzen. Der Referentenentwurf und die Be-
gründung zur EnEV 2007 wurden am 16. No-
vember 2006 veröffentlicht. Inzwischen hat-
ten die Bundesländer und betroffenen Be-
rufsverbände Gelegenheit, zu dem Entwurf
Stellung zu nehmen. Die Hinweise wurden
von den zuständigen Bundesministerien
(Bau und Wirtschaft) geprüft, plausible Än-
derungen wurden mit eingearbeitet. In Kraft
treten kann die neue EnEV aber erst, wenn
der Bundesrat den Text beraten hat, den das
Bundeskabinett letztendlich billigt hat und
nachdem sie im Bundesgesetzblatt veröffent-
licht worden ist.

Wer wird voraussichtlich berechtigt sein,
Energieausweise gemäß EnEV 2007 auszu-
stellen? 
Der Referentenentwurf sieht vor, dass für
Energieausweise für Neubauten sowie für
wesentliche Änderungen oder Erweiterung
im Baubestand die Bundesländer auch wei-
terhin selbst bestimmen sollen, wer gemäß
ihrem jeweiligen Landesrecht zur Ausstel-
lung berechtigt ist.

Die Ausstellung von Energieausweisen im
Bestand soll jedoch gemäß EnEV 2007 vor-
aussichtlich bundesweit nach dem folgenden
Zwei-Säulen-Modell geregelt werden:
• Energieausweise für den Wohn- und Nicht-

wohnbestand sollen Absolventen von Di-
plom-, Bachelor- oder Masterstudiengän-
gen an Universitäten, Hochschulen oder
Fachhochschulen in den Bereichen Archi-
tektur, Hochbau, Bauingenieurwesen, Ge-
bäudetechnik, Bauphysik, Maschinenbau

oder Elektrotechnik ausstellen dürfen.
• Nur Energieausweise im Wohnbestand

sollen ausstellen dürfen Absolventen der
Innenarchitektur, Handwerksmeister, de-
ren wesentliche Tätigkeit die Bereiche von
Bauhandwerk, Heizungsbau, Installation
oder Schornsteinfegerwesen umfasst, und
Handwerker, die berechtigt sind, ein sol-
ches Handwerk ohne Meistertitel selbst-
ständig auszuüben, staatlich anerkannte
oder geprüfte Techniker für Hochbau, Bau-
ingenieurwesen oder Gebäudetechnik.

Als zweite Voraussetzung müssen die Aus-
steller eines der folgenden Kriterien erfüllen: 
• Erstens müssen sie während des Studi-

ums einen Ausbildungsschwerpunkt im
Bereich des energiesparenden Bauens be-
legen oder mindestens zwei Jahre Berufs-
erfahrung in wesentlichen bau- oder anla-
gentechnischen Tätigkeitsbereichen des
Hochbaus aufweisen. 

• Zweitens müssen sie eine erfolgreiche
Fortbildung im Bereich des energiesparen-
den Bauens, die den wesentlichen Inhal-
ten des Anhangs 11 der EnEV 2007 ent-
spricht, nachweisen. 

• Drittens müssen sie bauvorlagenberech-
tigt sein, und zwar nicht auf bestimmte
Gewerke beschränkt. Wenn sie nur für
bestimmte Gebäudeklassen bauvorlagebe-
rechtigt sind, wird sich ihre Ausstellungs-
berechtigung voraussichtlich auch ent-
sprechend beschränken. 

Der Referentenentwurf der neuen EnEV
2007 fordert auch, dass die Inhalte der Fort-
bildungen Themen zu bestehenden Wohnge-
bäuden umfassen sowie die Bestandsaufnah-
me und Dokumentation von Gebäuden, der
Baukonstruktionen und der technischen An-
lagen. Ebenso müssen im Rahmen der Wei-
terbildung die Gebäudehülle und die Anla-
gen für Heizung, Warmwassererwärmung
und Lüftung beurteilt werden. Weitere
Schwerpunkte müssen die Ausarbeitung der

Deutsches IngenieurBlatt 

Internet-Adressen:
Bundesingenieurkammer, BIngK: www.bingk.de
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, BMVBS: www.bmvbs.de
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, BBR: www.bbr.bund.de
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, BAFA: www.bafa.de
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, BMWi: www.bmwi.de
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, BMU: www.bmu.de
Deutsche Energie-Agentur, dena: www.dena.de
Deutsches Institut für Normung, DIN: www.din.de
Deutsches Institut für Bautechnik, DIBt: www.dibt.de
EnEV-online - Fachportal zur Energieeinsparverordnung: www.enev-online.de
Fraunhofer-Institut für Bauphysik, IBP: www.ibp.fhg.de
Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW: www.kfw.de
Institut für Erhaltung und Modernisierung von Bauwerken, IEMB: www.iemb.de
Institut für Wohnen und Umwelt, IWU: www.iwu.de
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EnEV-Nachweise sowie die Beurteilung von
Modernisierungsempfehlungen einschließ-
lich ihrer technischen Machbarkeit und
Wirtschaftlichkeit umfassen.

Aussteller von Energieausweisen 
für Nichtwohnbau 
– Anwendung der DIN V 18599

Die EU-Richtlinie für Gebäude fordert auch
den Nachweis der Gesamtenergieeffizienz
von Neubauten, sowie für wesentliche Än-
derungen im Baubestand und bei öffentli-
chen Gebäuden mit viel Publikumsverkehr.
Auch mussten die EU-Mitliedsländer gemäß
der neuen Richtlinie entsprechende Rechen-
methoden entwickeln, mit denen man die
energetischen Qualitäten von Gebäuden be-
werten kann. In Deutschland wurde zu die-
sem Zweck die neue Normenreihe DIN V
18599 „Energetische Bewertung von Gebäu-
den“ entwickelt und im Sommer 2005 erst-
mals veröffentlicht. Inzwischen wurde sie
im Herbst 2006 redaktionell überarbeitet
und ergänzt und wird vom Beuth-Verlag als
DIN V 18599 Ausgabe Februar 2007 angebo-
ten. Das Druckwerk ist verfügbar und bald
wird auch die Ausgabe auf CD-ROM und im
Internet veröffentlicht.

Die neue Energieeinsparverordnung wird
voraussichtlich vorsehen, dass die Energieaus-

weise für Nicht-Wohngebäude nach der Me-
thode der DIN V 18599 berechnet werden)
siehe Seite 26). Das Fraunhofer-Institut für
Bauphysik (IBP) in Stuttgart hat im Auftrag
des Bundesbauministeriums bereits 2005 eine
kostenfreie Rechenhilfe als Microsoft-Excel
basiertes Arbeitsblatt ausgearbeitet und auf
seinen Web-Seiten zum kostenfreien Downlo-
ad angeboten. Bis zum Ende des Projektes
2006 hat das IBP auch Seminare zur Anwen-
dung des Arbeitsblattes angeboten. 

Die dena hat zum freiwilligen Energieaus-
weis für Nichtwohngebäude im Bestand ei-
nen bundesweiten Feldversuch 2005 durch-
geführt. Für 38 Gebäude haben die teilneh-
menden Fachleute Energieausweise ausge-
stellt: zwölf Büro- und Verwaltungsgebäude,
acht Schulen und Institutsgebäude, vier Rat-
häuser, drei Stadthallen und Kongresszen-
tren, drei Freizeitheime und Sporthallen so-
wie Bibliotheken, Ausstellungsgebäude,
usw. Die Teilnehmer waren überwiegend In-
genieurbüros, und die meisten hatten jahre-
lange Erfahrung im Entwerfen von Nicht-
wohngebäuden. Informationen über den
Feldversuch sowie eine ausführliche Evalua-
tion der Ergebnisse durch das Fraunhofer-In-
stitut IBP finden Interessierte auf den
Download-Webseiten der dena.

Das Bundesbauministerium führt mittler-
weile ein Pilotprojekt durch, im Rahmen

dessen öffentliche Gebäude mit Energieaus-
weisen ausgestattet werden, beispielsweise
der Verwaltungsbau des BMVBS, das Rat-
haus in Essen, das Umweltbundesamt, usw.
Das Institut für Erhaltung und Modernisie-
rung von Bauwerken an der TU Berlin
(IEMB) hat auf seinen Web-Seiten die Berich-
te zu etlichen Energieausweisen sowie Bei-
träge der Fachtagung zur Einführung von
Energieausweisen im Zuge der geplanten
EnEV 2007 im staatlichen Hochbau als
Download bereitgestellt.

Für die Anwendung der DIN V 18599 wur-
den inzwischen auch etliche professionelle
Software-Produkte entwickelt, und zwar auf
der Grundlage des Rechenkerns, den das IBP
in Stuttgart ausgearbeitet hat. Beispielhafte
Anbieter sind die 5S AG in Stuttgart
(www.5sag.de, siehe Seite 26), BuildDesk in
Gladbeck (www.builddesk.de), ennovatis in
Kornwestheim (www.ennovatis.de), Rowa-
Soft in Bad Salzdetfurth (www.rowa-soft.de)
und Hottgenroth Software in Köln
(www.hottgenroth.de).

Wer sich zur DIN V 18599 kundig machen
will, sollte sich bei der Ingenieurkammer sei-
nes Bundeslandes informieren. Bereits 2006
haben die Weiterbildungseinrichtungen Semi-
nare zu diesem Thema angeboten. Informati-
ons-Veranstaltungen bieten beispielsweise
auch die DIN-Seminare in Berlin an
(www.din-seminare.de). Das Umweltinstitut
in Offenbach gibt in eintätigen Praxiswork-
shops eine Übersicht zu den Energieauswei-
sen im Nichtwohnbau (www.umweltinsti-
tut.de) und die Teilnehmer am “energie- und
umweltzentrum eza!” in Kempten lernen in
Vier-Tage-Seminaren sowohl die Grundlagen
als auch die praktische Anwendung der DIN
18599 (www.eza-allgaeu.de). Einen ausführli-
chen sechstägigen Lehrgang mit Berech-
nungsübungen am Computer bieten seit März
2007 die Experten von ArchiNea (www.archi-
nea.de, siehe Seite 26) bundesweit an, auch
im Verbund mit dem Bauzentrum München

Fazit und Ausblick

Für Ingenieure lohnt es sich allemal, die Mo-
nate bis zum Inkrafttreten der EnEV 2007
als Weiterbildungs-Zeit zu nutzen: Die staat-
liche Förderung der Vor-Ort-Beratung und
der Sanierung von Wohngebäuden oder
Schulen eröffnet qualifizierten Beratern neue
Auftragsmöglichkeiten. Wer sich jetzt quali-
fiziert und freiwillige Energieausweise be-
reits jetzt berechnet oder gemäß DIN V
18599 ausstellt, gewinnt nicht nur an Wis-
sen, Kompetenz und Image. Kundige Inge-
nieure eröffnen sich auch die internationalen
Märkte für die Beratung, Planung und die
Ausstellung von Nachweisen für energieeffi-
ziente Gebäude. 

04 I 0724

Die Autorin...
Melita Tuschinski ist seit 1996 als
Diplom-Ingenieurin und freie Archi-
tektin in Stuttgart selbstständig tä-
tig. Sie berät ihre Kolleginnen und
Kollegen bei der Entwicklung ener-
gieeffizienter Architektur unter An-
wendung digitaler Medien. In inter-
netbasierten Online-Workshops
und Informations-Systemen vermit-
telt sie dieses Fachwissen auch in
Kooperation mit externen Fachleu-
ten, Weiterbildungseinrichtungen
und Informations-Partnern. Im In-
ternet informiert sie über das Fach-
portal www.EnEV-online.de, das
1999 im Rahmen des EU-geförder-
ten Verbundprojektes RENARCH
entstand (European Training on Re-
newable Energy in Architecture =
Erneuerbare Energien in der Archi-
tekturlehre und -weiterbildung). Bis 2001 förderte auch die Bundesstiftung Umwelt das Projekt REN-
ARCH. Seither hat die Autorin das Portal EnEV-online als eigenes Projekt weitergeführt. Als die EnEV
2002 in Kraft trat, nahmen über 100 Fachleute am EnEV-online Workshop via Internet teil, wo sie
Antworten auf 77 Praxisfragen zur EnEV erhielten. Heute informiert EnEV-online über aktuelle Fach-
themen der energieeffizienten Architektur und Anlagentechnik in Neubau und Sanierung. Alle zwei
Wochen erhalten über 9000 Fachleute den EnEV-Newsletter per E-Mail, und über 300 Spezialisten ha-
ben die kostenpflichtigen EnEV-online Premium-News abonniert. Inzwischen sind weit über 200 Ant-
worten zur EnEV-Praxis in EnEV-online zu finden, und täglich kommen neue Fragen hinzu ...
� www.tuschinski.de

www.enev-online.de

IM INTERNET kann man sich zur Energieeinsparverordnung

unter www.EnEV-online.de informieren.




